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Ein neues Bundesgesetz soll Zwangsheiraten 
in der Schweiz stärker bekämpfen. Dieses 
vermag aber insbesondere aus Opfersicht 
nicht zu befriedigen, da es lückenhaft sowie 
kriminalpolitisch fragwürdig ist und teil-
weise eine Verschlechterung der geltenden 
Rechtslage darstellt. Des Weiteren beschloss 
der Schweizerische Bundesrat als Ergänzung 
zum Bundesgesetz für die Jahre 2013 bis 
2018 ein Programm mit dem Ziel, die Zu-
sammenarbeit unter Beratungsstellen, Be-
rufsleuten und Schulen zu verstärken sowie 
Lücken bei Prävention, Beratung, Schutz 
und Schulung zu schließen. Aus der Sicht 
der von Zwangsheirat Betroffenen ist diese 
Ergänzung zu begrüßen. Nicht unproblema-
tisch, möglicherweise sogar kontraproduk-
tiv ist, dass die Thematik Zwangsheirat mit 
der von Häuslicher Gewalt verknüpft wird.

I.	 Einleitung

Am 15. Juni 2012 verabschiedeten die bei-
den Kammern des schweizerischen Parla-
ments das Bundesgesetz über Maßnahmen 
gegen Zwangsheiraten1, welches voraus-
sichtlich am 1.  Juli 2013 in Kraft tritt.2 
Ausgehend von dieser neuen Gesetzgebung 
befasst sich der Aufsatz nachfolgend mit 
der Problematik der Zwangsheiraten in der 
Schweiz und nimmt eine kritische Beurtei-
lung der vom Gesetzgeber beschlossenen 
und vom Schweizerischen Bundesrat flan-
kierend angeordneten Maßnahmen vor. Da-
bei wird vergleichend auch die Situation in 
Deutschland beigezogen.

II.	 Zwangsheiraten in der Schweiz: 
facts and figures

Eine Zwangsheirat liegt vor, wenn die Ehe 
gegen den Willen mindestens einer Partei 
geschlossen wurde, die Weigerung einer 
Partei kein Gehör fand oder sie es nicht 
wagte, sich zu widersetzen, weil der inner-
familiäre Druck durch Gewalt, Drohungen 
oder Nötigung zu groß war.3 In Abgrenzung 
dazu gilt eine Ehe als arrangiert, wenn die 
Familie zwar die Ehe initiiert und vermittelt 
hat, das Einverständnis der Betroffenen aber 
vorliegt. Die betroffenen Personen können 
bei einer arrangierten Heirat mit ihrem Ve-
torecht auf die Partnerwahl Einfluss neh-

men, dagegen ist bei der erzwungenen Ehe 
die Ablehnungsmöglichkeit des Heiratsvor-
schlags versagt respektive nicht gegeben. 
Auch wenn die Abgrenzung schwierig und 
der Übergang zwischen einer Zwangshei-
rat und einer arrangierten Ehe fließend ist, 
sprechen folgende typischen Phasen für eine 
arrangierte Ehe: kollektive Partnersuche, 
familiäre Vorstellungsbesuche, kollektive 
Entscheidfindung und kollektive Heiratsver-
handlungen, aber mit einem Vetorecht.4

Es ist schwierig, das Ausmaß der Zwangs-
heiraten präzise zu beziffern, denn bis anhin 
gibt es in der Schweiz keine zuverlässigen 
Statistiken darüber. Eine hierzu im Jahre 
2006 verfasste Studie kommt zum Schluss, 
dass es in der Schweiz ungefähr 17.000 
erzwungene Ehen gibt, wobei ein Drittel 
der Opfer zwischen 13 und 18 Jahre alt und 
daher unmündig ist.5 Eine im Jahre 2012 
veröffentlichte Studie, in der die Proble-
matik aus der Perspektive von Expertinnen 
und Experten in Beobachtungssituationen 
erhoben wurde, zeigt auf, dass die befragten 
Institutionen während der letzten zwei Jahre 
mit 1.391 Fällen konfrontiert waren.6 

Sowohl Mädchen und Frauen als auch Kna-
ben und Männer werden zwangsverheiratet. 
In der Schweiz kommen Zwangsheiraten 
vorwiegend in Einwanderergemeinschaften 
vor, die jedoch weder einem bestimmten 
Kulturkreis noch einer bestimmten Religion 
angehören. Es sind jedoch vornehmlich pa-
triarchalisch strukturierte und traditionalis-
tisch orientierte Gemeinschaften.7 

III.	 Zwangsheirat als 
Menschenrechtsverletzung

Zwangsheiraten verletzen das Recht auf 
Ehe, das in der Schweizerischen Bundesver-
fassung8, aber auch in verschiedenen völker-
rechtlichen Verträgen als Menschenrecht9 
verankert ist. Dieses Menschenrecht schützt 
die Freiheit einer Person im heiratsfähigen 
Alter, selbst zu entscheiden, ob sie heiraten 
möchte und wenn ja, wen. Zwangsheiraten 
verletzen weitere Menschenrechte, beispiels-
weise das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung, auf körperliche und psychische Inte-
grität sowie auf Bewegungsfreiheit.10

IV.	 Gründe für Zwangsheiraten

Im Zusammenhang mit der Problematik 
Zwangsheiraten sind die gesellschaftlichen 
Beziehungen vielschichtig und komplex. 
Um die Gründe einer traditionsbedingten 
Menschenrechtsverletzung einordnen zu 
können, ist es notwendig, sich mit den hi-
storischen, sozialen und kulturellen Hinter-
gründen auseinanderzusetzen. Oft stammen 
die Betroffenen aus ökonomisch bedrängten 
Verhältnissen und sind stark in einen fami-
liären Kontext eingebunden. Zudem wird 
häufig eine schnelle Eheschließung als Dis-
ziplinarmaßnahme aufgeführt. In der Regel 
jedoch basiert in der Praxis eine Zwangs-
heirat auf einer Verknüpfung verschiedener 
Gründe.11

In einer Befragung von 2006 in Hamburg 
im Auftrag der Behörde für Soziales, Fami-
lie, Gesundheit und Verbraucherschutz zum 
Thema Zwangsheiraten wurden folgende 
mögliche Gründe sowie deren Häufigkeit 
für Zwangsheiraten aufgeführt: Ehre der 
Familie, Kontrolle über die Kinder, insbe-
sondere die Töchter, sowie Tradition in 44,4 
Prozent der Fälle, Versorgung des Kinds so-
wie finanzielle Motive in 24,1 Prozent der 
Fälle, Aufenthaltsstatus/Einwanderung in 
13 Prozent der Fälle, Familienabsprachen 
und -verpflichtungen in 13 Prozent der Fäl-
le und in 5,6 Prozent der Fälle wurde als 
Grund die Religion genannt.12

In der Studie findet sich im Fazit u.a. diese 
für von Zwangsheirat Betroffenen wich-
tige Aussage: „Nicht hinreichend beant-
wortet werden konnte die Frage nach den 
Ursachen, warum einige Zugewanderte in 
Deutschland ihre Kinder unter Einsatz von 
psychischer oder physischer Gewalt verhei-
raten. ... Insgesamt liefert die Erklärung, 
dass Ansehen und Ehre der Familie gewahrt 
werden sollen, nur ein unvollständiges 
Bild. Dieses unvollständige Bild birgt die 
Gefahr, dass die Diskussion über Zwangs-
heirat verkürzt z.B. unter der Fragestellung 
einer mangelnden Integrationsbereitschaft 
der Zugewanderten geführt wird. Um eine 
sachliche und lösungsorientierte Diskussion 
zu führen, wird empfohlen, die Faktoren, 
die eine Zwangsverheiratung begünstigen, 
näher zu beleuchten, und dies unter Ein-
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beziehung und Befragung von Zugewan-
derten. Da das Phänomen Zwangsheirat in 
Deutschland in erster Linie unter Menschen 
mit Migrationshintergrund erfolgt, sollten 
die Strategien für eine Verhinderung auch 
gemeinsam mit zugewanderten Menschen 
entwickelt und umgesetzt werden.“13

V.	 Der familiäre Kontext

Insbesondere an unterschiedlichen Vorstel-
lungen zur Selbstbestimmung bei der Part-
nerwahl entzündet sich ein Generationen-
konflikt zwischen den Eltern, in der Regel 
Migrantinnen und Migranten der ersten 
Generation, und ihren Kindern. Während 
die Eltern in einer arrangierten Ehe mit einer 
Person der gleichen Herkunft eine Garantie 
für ein sicheres und zufriedenstellendes Le-
ben sehen, ist die Sicht ihrer Kinder, Migran-
tinnen und Migranten der zweiten oder drit-
ten Generation, grundsätzlich eine andere. 
Sie sind in der Schweiz oder in einem andern 
westlich geprägten Land aufgewachsen und 
sozialisiert worden, ihre Bezugspersonen 
sind ihre Freundinnen und Freunde sowie 
Kolleginnen und Kollegen ihres Wohnorts. 
Sie haben ihre eigenen Vorstellungen von 
Liebe, Partnerschaft, Selbstbestimmung und 
Autonomie entwickelt und fühlen sich der 
ethnischen und familiären Solidarität weni-
ger verpflichtet als ihre Eltern.14 

In diesem familiären Kontext wählen junge 
Frauen und Männer, die von ihren Eltern in 
eine arrangierte Ehe gedrängt oder zwangs-
verheiratet werden sollen, aus drei unter-
schiedlichen Bewältigungsstrategien jene 
aus, die ihnen am ehesten entspricht, wobei 
im konkreten Fall meist ein Hin und Her 
zwischen diesen drei Strategien auszuma-
chen ist: die einen setzen auf defensive Ab-
wehr und versuchen, dem familiären Druck 
zu entfliehen, andere wählen das Mittel der 
Anpassung und fügen sich dem Druck und 
wiederum andere reagieren proaktiv und 
streben Selbstbestimmung an.15 

Wer die defensive Abwehr wählt, versucht 
sich dem familiären Druck zu entziehen, 
indem sie oder er die Freundschafts- und 
Liebesbeziehung verheimlicht, die Anwei-
sung der Eltern nicht beachtet oder ganz aus 
der Familie ausbricht. Diese Abwehrstra-
tegie ist für die betroffenen jungen Frauen 
oder Männer häufig mit belastenden Emo-
tionen, mit Gewalt oder mit dem endgül-
tigen Beziehungsabbruch zu ihrer Familie 
und ihrer Ethnie verbunden. Wer die direkte 
Konfrontation mit den Eltern scheut, passt 
sich an, fügt sich dem Druck des familiären 

Kontexts und geht eine Ehe ein, die nicht 
den eigenen Vorstellungen entspricht. Wer 
proaktiv reagiert und eine Strategie wählt, 
die nicht zum Konflikt oder Bruch mit den 
Eltern führt, den jungen Frauen und Män-
nern aber gleichzeitig ein Festhalten an ih-
ren Wünschen erlaubt, ist auf starke Bezie-
hungen und Unterstützung außerhalb des 
familiären Kontexts angewiesen.16 

Unabhängig davon, welche Strategie ge-
wählt wird, sind letztlich die von einer 
Zwangsheirat bedrohte und betroffenen 
Personen auf Beratung, Unterstützung so-
wie auf Information, auch für ihre Eltern, 
angewiesen und damit auf präventive Maß-
nahmen. Angewiesen sind sie zugleich auf 
rechtliche Antworten und damit auf gesetz-
liche Maßnahmen, die auch den familiären 
Kontext einbeziehen. Denn die Schweiz ist, 
wie bereits erwähnt, verpflichtet, bedrohte 
und betroffene Personen unter anderem 
auch mit gesetzlichen Maßnahmen gegen 
Zwangsheiraten zu schützen.17

In der erwähnten Befragung wurde auch die 
Frage gestellt, wie die Handlungsmöglich-
keiten zur Verhinderung von Zwangshei-
raten verbessert werden können. Die Anga-
ben der Befragten lassen sich in sechs Kate-
gorien unterteilen, die auf unterschiedlichen 
Ebenen ansetzen: Die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für das Thema, die Präventi-
on, die Einbeziehung und die stärkere Teil-
habe von Migrantinnen und Migranten, Be-
ratungsangebote für die Betroffenen, deren 
Unterstützung durch Schutzeinrichtungen 
und finanzielle Hilfen sowie Änderungen 
des Ausländergesetzes.18 

Unter den Ausführungen „Änderungen 
des Ausländerrechts“ finden sich folgende 
Argumentationen19: Es wird davon abge-
raten, bestehende Gesetze zu verschärfen, 
um Zwangsheiraten zu verhindern, viel 
wichtiger sei die Aufklärung darüber, was 
es bedeuten würde, als Frau über das eigene 
Leben bestimmen zu können. Weiter wird 
die Problematik rund um die Diskussion 
über die Anhebung des Zuzugsalters bei 
Familienzusammenführung auf 21 Jahre 
genannt.20 Die Anhebung würde eher dazu 
führen, dass Migrantinnen und Migranten 
sich noch stärker diskriminiert und aus-
gegrenzt fühlten, so dass der gegenteilige 
Effekt eintrete und viele Familien sich da-
durch noch stärker auf ihre Traditionen zu-
rückziehen würden. Des Weiteren meinten 
mehrere Befragte, es sollte ein Bleiberecht 
für Frauen geben, die von Zwangsheiraten 
betroffen sind, d.h. die Ausländerbehörde 
sollte Zwangsheiraten als Härtefall in den 

entsprechenden Vorschriften zum eigenstän-
digen Aufenthaltsrecht bzw. Rückkehrrecht 
akzeptieren – was der deutsche Gesetzgeber 
auch verankert hat.21 

Auch vor diesen Hintergrund sind im Fol-
genden in einem ersten Schritt die rechtli-
chen Antworten auf Zwangsheiraten darzu-
legen, in einem zweiten Schritt insbesondere 
die strafrechtlichen, wobei jeweils ebenso 
die Frage beantwortet werden soll, ob diese 
(straf-)rechtlichen Antworten auch aus Op-
fersicht überzeugen.

VI.	 Rechtliche Antworten auf 
Zwangsheiraten

Im Jahre 2005 beauftragte in der Schweiz 
die Staatspolitische Kommission des Nati-
onalrats den Bundesrat, einen Bericht über 
die „Strafbarkeit von Zwangsheiraten und 
arrangierten Heiraten“ zu verfassen.22 Ein 
gutes Jahr später überwies der Ständerat 
eine Motion, worin er den Bundesrat be-
auftragte, unverzüglich alle notwendigen 
gesetzgeberischen Maßnahmen zu ergrei-
fen.23 Sowohl der Nationalrat als auch der 
Ständerat stimmten im Jahre 2008 der Strei-
chung des Passus „und arrangierten Heira-
ten“ zu. Am 23. Februar 2011 hat der Bun-
desrat die Botschaft zum Bundesgesetz über 
Maßnahmen gegen Zwangsheiraten verab-
schiedet, worin er Gesetzesänderungen im 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB)24, 
im Bundesgesetz über das Internationale 
Privatrecht (IPRG)25 und im Bundesgesetz 
über die eingetragene Partnerschaft gleich-
geschlechtlicher Paare (PartG)26, im Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Aus-
länder (AuG)27 und im Asylgesetz (AsylG)28 
sowie im Schweizerischen Strafgesetzbuch 
(StGB)29 vorschlug. Am 15. Juni 2012 ha-
ben der National- und Ständerat das neue 
Bundesgesetz verabschiedet.30

Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch ist neu 
verankert, dass das Zivilstandsamt das Vor-
liegen von Umständen prüft, die erkennen 
lassen, dass das Gesuch zum Ehevorberei-
tungsverfahren offensichtlich nicht dem 
freien Willen der Brautleute entspricht.31 In 
Ergänzung dazu sind die Zivilstandsbehör-
den verpflichtet, eine festgestellte Zwangs-
ausübung den Strafverfolgungsbehörden 
anzuzeigen.32 

Bereits nach geltendem Recht hat das Zivil-
standsamt zu prüfen, ob die Brautleute die 
Ehe wirklich aus freien Stücken eingehen 
wollen. Es muss also schon heute die Mit-
wirkung verweigern, wenn die Ehe nicht 
dem freien Willen der Brautleute entspricht. 
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Absatz  2 AuG).42 Des Weiteren sind aber 
auch weitergehende Verschärfungen, bei-
spielsweise den Verzicht auf zusätzliche Ein-
schränkungen beim Familiennachzug, wie 
das Mindestalter 21 und Sprachkenntnisse, 
abgelehnt worden.43

Zentral ist, dass die von Zwangsheirat Be-
troffenen die aufenthaltsrechtlichen Konse-
quenzen nicht einseitig zu tragen haben, der 
Rechtsanspruch des Bleiberechts aus wich-
tigen persönlichen Gründen nach Auflösung 
einer Zwangsheirat tatsächlich umgesetzt 
wird, aber auch, dass Zwangsheiraten nicht 
zum Vorwand für die Ausschaffung von 
Ausländerinnen und Ausländern werden 
– in der Diskussion im Nationalrat wurde 
bei der Verankerung eines eigenen Straftat-
bestands im Strafgesetzbuch die Verknüp-
fung der Ausschaffung mit der Höhe des 
Mindestmaßes der Freiheitsstrafe nur knapp 
abgelehnt.44 

Im AuG sowie im AsylG sind aus Opfersicht 
insbesondere zwei Lücken festzumachen: 
Einerseits eine Regelung analog Deutsch-
land45, dass den von den Familien während 
der Ferien im Ausland zwangsverheirateten 
Personen ein Rückkehrrecht in die Schweiz 
über die sechs Monate nach Artikel 61 Ab-
satz 2 AuG eingeräumt wird und anderer-
seits, dass im Bereich des Asylrechts eine 
drohende Zwangsheirat als Fluchtgrund 
anerkannt wird.

Die neuen im AuG sowie im AsylG veran-
kerten Regelungen gelten auch für die einge-
tragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 
Paare nach Partnerschaftsgesetz.46 

VII.	Strafrechtliche Antworten auf 
Zwangsheiraten im Besonderen

Im Schweizerischen Strafgesetzbuch ist 
die Strafbarkeit von Zwangsheiraten neu 
ausdrücklich verankert. Zwangsheiraten 
sind als qualifizierter Nötigungstatbestand 
ausformuliert47, was eine höhere Strafdro-
hung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe bedeutet (neu Abs.  1 von 
Art.  181a StGB). Strafbar wird auch, wer 
die Tat im Ausland begeht, falls diese auch 
am Begehungsort strafbar ist und er oder sie 
sich in der Schweiz befindet (neu Abs. 2 von 
Art. 181a StGB). 

Der Antrag für ein obligatorisches Strafmi-
nimum von zwei Jahren ist im Nationalrat 
nur knapp mit 95 gegen 86 Stimmen abge-
lehnt worden.48 Ziel eines Mindestmaßes 
von zwei Jahren Freiheitsstrafe war es, die 
Ausschaffung von ausländischen Personen 
zu erreichen, die sich der Nötigung schul-

nis zu erleichtern.36 Neu ist, dass sämtliche 
Voraussetzungen für eine Eheschließung in 
der Schweiz ausschließlich nach schweize-
rischem Recht zu beurteilen sind.37 Zudem 
ist im Rahmen des IPRG Zwangsheiraten 
mit einer restriktiveren Haltung gegenüber 
der Minderjährigenehe entgegenzuwirken 
und zwar vor dem Hintergrund eines ge-
wandelten Verständnisses des schweize-
rischen Ordre public. Dies hat zur Konse-
quenz, dass zum einen in der Schweiz die 
Eheschließung mit Minderjährigen auch 
bei ausländischen Brautleuten nicht mehr 
als zulässig erachtet, und dass zum anderen 
eine im Ausland geschlossene Minderjähri-
genehen in der Regel nicht mehr akzeptiert 
wird38 – außer diese ist im überwiegenden 
Interesse der Eheleute.39

Stellvertreterehen sind weiterhin möglich, 
da der Bundesrat diese als mit dem schwei-
zerischen Ordre public vereinbar erachtet 
und keinen Handlungsbedarf sieht.40 Bei 
einer Stellvertreterehe müssen die Brautleute 
für das Zustandekommen der Ehe nicht per-
sönlich anwesend sein, es reicht eine gültige 
Vollmacht. Hier keinen Handlungsbedarf 
zu sehen, überzeugt im Zusammenhang mit 
Zwangsheiraten wiederum aus Opfersicht 
nicht.

Im Bundesgesetz über die Ausländerinnen 
und Ausländer sowie im Asylgesetz sind 
Bestimmungen über den Nachzug eines 
ausländischen Ehepartners oder einer aus-
ländischen Ehepartnerin ergänzt worden. 
Haben die zuständigen Behörden bei der 
Prüfung des Ehepartnernachzugs oder das 
Bundesamt während des Asylverfahrens An-
haltspunkte dafür, dass für die Ehe ein Un-
gültigkeitsgrund nach Zivilgesetzbuch vor-
liegt, so melden sie dies der zuständigen Be-
hörde. Gestützt darauf wird das Gesuch um 
Ehegattennachzug bis zur Entscheidung der 
Behörde sistiert. Erhebt die Behörde Klage, 
so wird das Gesuch bis zum Vorliegen des 
rechtskräftigen Urteils sistiert.41 In Artikel 
50 AuG wird neu explizit erwähnt, dass 
Opfer von Zwangsheirat nach Auflösung 
der Ehe ein Bleiberecht aus „wichtigen per-
sönlichen Gründen“ in der Schweiz erhalten 
können. Weitergehende Verbesserungen 
für Betroffene von Zwangsheirat haben so-
wohl Bundesrat als auch der National- und 
Ständerat abgelehnt, beispielsweise, dass 
Personen, die über eine Aufenthalts- oder 
Niederlassungsbewilligung in der Schweiz 
verfügen und ins Ausland zwangsverheira-
tet werden, über die im Gesetz vorgesehene 
Frist von in der Regel sechs Monaten hi-
naus ein Rückkehrrecht haben (Artikel 61 

Um diese Mitwirkung zu versagen, muss 
neu die Offensichtlichkeit des Zwangs gege-
ben sein – dies ist aus Opfersicht klar eine 
Verschlechterung. Zudem ist es problema-
tisch, wenn Zivilstandsbehörden zur Mel-
dung an die Strafverfolgungsbehörden ver-
pflichtet sind und ihnen damit polizeiliche 
oder ausländerrechtliche Aufgaben übertra-
gen werden.

Des Weiteren wurden die unbefristeten 
Eheungültigkeitsgründe neu um zwei Tatbe-
stände erweitert: Eine Ehe ist einerseits im-
mer für ungültig zu erklären, wenn sie nicht 
aus freiem Willen der Brautleute geschlossen 
wurde, und andererseits wenn die Ehefrau 
oder der Ehemann noch unmündig ist, es 
sei denn, die Weiterführung der Ehe ent-
spreche den überwiegenden Interessen des 
oder der Unmündigen, weil beispielsweise 
bereits Kinder geboren sind oder die Voll-
jährigkeit kurz bevor steht.33 Die Geltend-
machung dieser gesetzlichen Ungültigkeits-
gründe durch die zuständigen Behörden 
wurde erleichtert, denn neu sind Behörden 
des Bundes und der Kantone, die Anlass zur 
Annahme haben, dass eine ungültige Ehe 
vorliegt, verpflichtet, diesen Umstand der 
für die Eheanfechtungsklage zuständigen 
Behörde zu melden, soweit dies mit ihren 
Aufgaben vereinbar ist.34

Behörden sind, auch nach Jahren, zur Mel-
dung bei der für die Klage zuständige Behör-
de verpflichtet, wobei die Klage vom Gericht 
abgewiesen werden sollte, wenn für die zum 
Zeitpunkt des Eheschlusses Unmündigen 
die Weiterführung der Ehe ihrem überwie-
genden Interesse entspricht. Es stellt sich die 
Frage, ob diese gesetzgeberische Lösung die 
Situation der Opfer vor dem Hintergrund 
des innerfamiliären Drucks nicht zusätzlich 
verschlimmert, da Gewalt, Drohung und 
Nötigung während eines Gerichtsverfahrens 
zunehmen können. Zudem sind mit dieser 
Regelung weiterhin Minderjährigenehen 
grundsätzlich zulässig, was aus Opfersicht 
abzulehnen ist. Denn besonders Minderjäh-
rige sind vor Zwangsheiraten zu schützen, 
da es Aufgabe des Staats ist, das Kindswohl 
zu gewährleisten. 

Die neuen im ZGB verankerten Regelungen 
gelten auch für die eingetragene Partner-
schaft gleichgeschlechtlicher Paare nach 
Partnerschaftsgesetz.35 

Im Bundesgesetz über das Internationale 
Privatrecht wurde eine explizite Regelung 
der Eheungültigerklärung aufgenommen, 
um die Anwendung der neuen Eheungül-
tigkeitsgründe im internationalen Verhält-
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und erschüttert.57 Das Gefühl genereller 
Vulnerabilität, fehlender Kontrollierbarkeit 
und der Undurchschaubarkeit erweist sich 
als kollektives Muster, welches Grundlage 
für diffuse Ängste und Projektionen bildet. 
Derartige Lebensängste und Unsicherheits-
gefühle finden in der Verbrechensfurcht 
eine fassbare und damit politisch instru-
mentalisierbare Ausprägung. Dies vermag 
den Aufschwung der Verbrechensfurcht von 
einem lokal begrenzten Phänomen zu einem 
zentralen gesellschaftlichen Problem zu er-
klären. Als solches ist die Verbrechensfurcht 
auch für die Kriminalpolitik bedeutsam, hat 
sie doch die reale Konsequenz, dass sie sich 
auf das Ausmaß des Sicherheits- und Straf-
bedürfnisses der Bevölkerung auswirkt.58 

Die Politiker und Politikerinnen nehmen 
sich des Themas ohne zu zögern an und 
versuchen, beispielsweise mit mehr und 
härterem Strafrecht, wenn nicht mehr Si-
cherheit, so doch mehr Sicherheitsgefühle 
zu produzieren. Indem Kriminalität in ihrer 
Konzentration eine Vielzahl gesellschaft-
licher Missstände und Problemlagen dar-
stellt, eignet sich eine Herangehensweise 
an singuläre Kriminalitätserscheinungen, 
statt an komplexe strukturelle Probleme, 
hervorragend zur politischen Profilierung. 
Mit dem Ruf nach harten Strafen und einem 
konsequenten Vorgehen gegen kriminelle 
Personen und Gruppen erfolgt Exklusion 
nunmehr als ein demonstratives mora-
lisches Bekenntnis59 – die Forderung, aus-
ländische Personen auszuschaffen, die sich 
der Zwangsheirat schuldig gemacht haben, 
heißen verschiedenste Bevölkerungsgruppen 
gut: Einerseits sind dies politische Parteien 
und Bevölkerungsgruppen, die mit auslän-
derfeindlichen Parolen Politik betreiben, 
andererseits aber auch politische Gruppie-
rungen, die sich der Problematik Gewalt 
gegen Frauen annehmen, im Endeffekt aber 
– unbewusst oder bewusst – helfen, anti-
muslimische und immigrantenfeindliche 
Tendenzen zu unterstützen. 

Ob Opfer von Zwangsheiraten durch eine 
Verschärfung im Strafrecht profitieren, 
ist mehr als fraglich, weil bereits heute die 
Möglichkeit besteht, Strafanzeige wegen 
Nötigung zu erstatten. Der neue qualifizierte 
Straftatbestand ist daher unnötig, denn eine 
Verschärfung von Gesetzen und damit auch 
des Strafrechts ist nicht im Interesse der von 
Zwangsheirat Betroffenen. Zudem ist eine 
Verschärfung auch kriminalpolitisch frag-
würdig, da Erfahrungen im Ausland zeigen, 
dass die Opfer sich zwar Schutz und Hilfe 
vor Zwangsheiraten wünschen, aber die 

auf eine Änderung des StGB entsprechend 
dem Vorschlag des Bundesrats verzichten, 
d.h. keine Verschärfung des StGB und da-
mit keine Verankerung eines neuen Arti-
kels 181a StGB. Gutgeheißen wurde der 
ausdrückliche Verzicht insbesondere, weil 
eine solche Norm einerseits unnötig sei 
und in der Praxis wohl kaum in Anspruch 
genommen würde52 und andererseits nicht 
von der Hand zu weisen sei, „dass diese in 
erster Linie missbräuchlich zur generellen 
Diskreditierung ausländischer Gruppen und 
zur Beschneidung legitim beanspruchter 
Grundrechte benutzt werden“53. Hingegen 
sprachen sich etliche Kantone sowie ver-
schiedene Parteien und Organisationen für 
eine Qualifizierung als schwere Nötigung 
oder für die Einführung einer neuen Straf-
norm aus.54 Begründet wurde die Aufnah-
me damit, eine Zwangsheirat habe einerseits 
besonders gravierende Folgen für das Opfer 
und es rechtfertige sich daher, diese Verlet-
zung explizit im StGB zu verankern und 
andererseits wurde argumentiert, andere 
Länder, u.a. Deutschland, hätten den Tatbe-
stand der Zwangsheirat in den Katalog der 
besonders schweren Nötigungsfälle einge-
fügt.55

Gestützt darauf hat der Bundesrat das Eid-
genössische Justiz- und Polizeidepartement 
beauftragt, bei der Ausarbeitung der Bot-
schaft zum Bundesgesetz über Maßnahmen 
gegen Zwangsheiraten eine Verstärkung des 
strafrechtlichen Schutzes vorzusehen56 und 
dieser ist, wie bereits erwähnt, nun neu im 
StGB explizit verankert.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 
warum die Diskussion über eine Veranke-
rung eines eigenständigen Straftatbestands 
gegen Zwangsheiraten ins StGB so kontro-
vers geführt wird respektive wer oder was 
im Zentrum dieser Debatte steht: Die von 
Zwangsheiraten Betroffenen oder eine be-
stimmte Ausländerpolitik. Diese Frage kann 
sowohl aus einem gesellschaftspolitischen 
als auch aus einem kriminalpolitischen 
Blickwinkel beantwortet werden.

VIII.	Gesellschaftspolitische und krimi-
nalpolitische Veränderungen

Für die gegenwärtigen, seit längerem beo-
bachtbaren Veränderungen, diejenigen der 
Globalisierung und Ökonomisierung – auch 
der Staaten – sowie die individuellen Verun-
sicherungen, sind in Staat und Gesellschaft 
weder im sozialen noch im rechtlichen 
Normensystem angemessene Antworten ge-
funden worden. Grundfesten persönlicher 
Orientierungen werden in Frage gestellt 

dig machten.49 Nach Auffassung der Nati-
onalräte und Nationalrätinnen, die diesen 
Antrag unterstützten, sollte das Strafrecht 
daher unabhängig vom Unrechtsgehalt der 
konkreten Tat dazu dienen, ausländische 
Personen auszuschaffen respektive mit dem 
Instrument des Strafrechts sollte das AuG 
verschärft werden. Eine entsprechende Re-
gelung hätte nicht nur zur Folge gehabt, 
dass verurteilte ausländische Personen aus 
der Schweiz hätten ausgewiesen werden 
können, sondern Opfer würden sich noch 
weniger an den Staat wenden, wenn der 
Familie dadurch die Ausschaffung drohen 
würde. Die Festlegung eines Mindestmaßes 
von zwei Jahren Freiheitsstrafe hätte mehr 
symbolischen Charakter als Hilfe für die 
von Zwangsheirat betroffenen Opfer bedeu-
tet – ungeachtet der Niederlage im Natio-
nalrat hält eine Minderheit an ihrer Forde-
rung fest: Ein paar Tage nach der Debatte 
reichte ein Parlamentarier der Christlichde-
mokratischen Volkspartei CVP eine Motion 
mit dem Titel „Straftatbestand der Zwangs-
heirat als Ausschaffungsgrund“ ein.50 

Die Frage, ob Zwangsheiraten überhaupt 
explizit im StGB verankert werden sollen 
oder nicht, wurde in den politischen Gre-
mien kontrovers diskutiert.

Im Jahre 2007 bezog der Bundesrat in einem 
Bericht „Strafbarkeit von Zwangsheiraten 
und arrangierten Heiraten“ zur Frage, ob 
sich ein neuer Straftatbestand aufdränge, 
wie folgt Stellung: 

„Das Strafgesetzbuch enthält zwar keine 
ausdrückliche Bestimmung, die erzwungene 
Heiraten unter Strafe stellt. Erzwungene 
Heiraten werden jedoch durch den Tatbe-
stand der Nötigung erfasst, von Amtes we-
gen verfolgt und mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die 
ausdrückliche Erwähnung der Zwangs-
heirat als Fall einer schweren Nötigung 
oder die Einführung einer neuen Strafnorm 
‚Zwangsheirat’ könnte zwar das Problem-
bewusstsein in der Öffentlichkeit schärfen. 
Es ist jedoch zweifelhaft, ob dieses Signal 
Täter und Opfer überhaupt erreichen wür-
de. Zudem würden die bisherigen Probleme 
bei der Aufklärung des Sachverhalts kaum 
gelöst.“51

Interessant ist, dass, knapp zwei Jahre spä-
ter, im Rahmen der Vernehmlassung, die 
Meinungen zur Frage, ob im StGB explizit 
ein Artikel gegen Zwangsheiraten zu ver-
ankern sei, stark auseinander gingen: Eine 
Mehrheit der Kantone, die Grüne Partei 
und eine Reihe von Organisationen wollten 
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wahrgenommen. Diese Wahrnehmungs-
muster im Kontext von Migration, Kultur 
und Geschlecht sind nicht neu. Es ist grund-
sätzlich stark vereinfachend. Insgesamt 
sind Pluralität und Differenziertheit in den 
Lebenszusammenhängen von Migranten-
familien sowie stattfindende Neuinterpre-
tationen der Geschlechterverhältnisse und 
Familienstrukturen in Rechnung zu stellen. 
Die mit dieser Vereinfachung einhergehende 
Pauschalisierung erschwert und verhin-
dert eine solide fachliche Diskussion und 
Einordnung des Phänomens der Zwangs-
verheiratung in Deutschland. Erschwerend 
kommt hinzu, dass empirische Untersu-
chungen über Entwicklung, Verläufe und 
Ausmaß noch weitgehend fehlen. Deutlich 
ist, dass Zwangsverheiratung keineswegs 
das Hauptproblem von Migrantinnen und 
Migranten darstellt.“64

Auch wenn Zwangsheiraten bezogen auf 
Personen mit Migrationshintergrund disku-
tiert werden müssen und Zwangsheiraten 
eine Form von Gewalt darstellen, betrifft 
Häusliche Gewalt keineswegs ausschließlich 
Migrantinnen und Migranten. Zahlen der 
Basler Polizei und eine Untersuchung aus 
dem Kanton Zürich belegen zwar, dass bei 
Häuslicher Gewalt Migrantenfamilien sta-
tistisch übervertreten sind.65 Eine weitere 
Untersuchung aus der Stadt Zürich zeigte je-
doch auf, dass Migrantenfamilien, in denen 
Häusliche Gewalt vorkommt, insgesamt un-
ter größeren Stressfaktoren leben.66

Im Jahre 1895 veröffentlichte der Jurist Al-
bert Meyer – er wurde später Bundesrat – 
eine methodisch herausragende Arbeit über 
die Kriminalität von Migranten im Kanton 
Zürich. Er wies empirisch nach, dass die 
Zugewanderten, die damals 26 Prozent der 
Bevölkerung ausmachten, in den Verurtei-
lungszahlen, vor allem bei der Gewaltkri-
minalität, mit 51 Prozent vertreten waren. 
Nur waren diese Zugewanderten nicht 
Ausländerinnen und Ausländer, sondern 
Schweizer Bürgerinnen und Bürger aus an-
dern Kantonen, vor allem aus der Ost- und 
Innerschweiz, die im Rahmen der schwei-
zerischen Binnen-Migration vom Land in 
die Großstadt gezogen waren und dort in 
diskriminierten Quartieren und benachteili-
gten Verhältnissen lebten.67

Werden die beiden Problematiken Zwangs-
heirat und Häusliche Gewalt einander 
gegenüber gestellt oder miteinander verg-
lichen, ist festzuhalten, dass bei der Häus-
lichen Gewalt die Bedrohung in der Regel 
von einer Person ausgeht, bei Zwangshei-
raten dagegen von mehreren. Häusliche 

chen, Formen, Ausmaß“, die das „Maison 
d’analyse des processus sociaux“ MAPS 
der Universität Neuenburg im Auftrag des 
Bundes erstellt hat.62 

Aus der Sicht der von Zwangsheirat Be-
drohten und Betroffenen ist das Programm 
des Bundesrats klar zu begrüßen, insbeson-
dere auch als Ergänzung des Bundesgesetzes 
über Maßnahmen gegen Zwangsheiraten. 
Auch zu unterstützen ist, dass Untersu-
chungen zur qualitativen Erfassung der von 
Zwangsheiraten Betroffenen in der Schweiz 
durchgeführt werden. Nicht unproblema-
tisch, sogar kontraproduktiv einzustufen ist 
jedoch, dass in dieser Untersuchung und da-
her auch im Programm des Bundesrats, die 
Problematiken Zwangsheiraten und Häus-
liche Gewalt zusammen verknüpft werden. 

Im Folgenden sind insbesondere die Ver-
knüpfung von Zwangsheiraten und Häus-
licher Gewalt, aber auch kulturalisierende 
Konnotationen zu Zwangsheiraten zu dis-
kutieren. 

X.	 Kritik an der Diskussion über 
Zwangsheiraten

Nicht allein in der öffentlichen Auseinan-
dersetzung, sondern, wie bereits erwähnt, 
auch in wissenschaftlichen Untersuchungen 
geht die Diskussion über Zwangsheiraten 
relativ häufig Hand in Hand mit der Diskus-
sion über Häusliche Gewalt. Die Debatte 
tendiert in diesem Zusammenhang zu ei-
ner Fokussierung auf einzelne Phänomene, 
die eine Zuschreibung bestimmter Rollen-
bilder oder Geschlechterverhältnisse und 
Pauschalverurteilungen der Familien- und 
Ehekonzepte von Migrantinnen und Mi-
granten beinhaltet.63 So fasst u.a. Westphal 
die Problematik Geschlechterstereotype und 
Migration wie folgt zusammen:

„Die öffentliche Auseinandersetzung um 
Zwangsverheiratung, Ehrenmorde und zu-
nehmende Verhüllung von Mädchen und 
Frauen muslimischer Herkunft aktualisiert 
die Debatte um Migration und Geschlecht. 
Sie belebt in erstaunlicher Weise die An-
nahme, in Migrantenfamilien herrschten 
traditionelle Verhältnisse, die vor allem 
durch patriarchal-autoritäre Beziehungen 
zwischen den Geschlechtern und den Gene-
rationen bestimmt seien. Entweder wird den 
Migrantinnen und Migranten ein Festhal-
ten bzw. eine Konservierung traditioneller 
Werte und Beziehungsmuster oder eine Art 
Re- bzw. Neotraditionalisierung unterstellt. 
Im Ergebnis werden beide als bedrohliche 
Rückzugs- und Desintegrationstendenzen 

Täter und Täterinnen, die in der Regel nahe 
Verwandte sind, nicht ins Gefängnis brin-
gen wollen. Die Opfer setzen alles daran, 
in irgendeiner Form die Beziehung zur Fa-
milie aufrecht zu erhalten – ein repressiveres 
Strafrecht entspricht daher nicht ihrem In-
teresse.

Strafrecht ist ein unverzichtbares Element 
einer modernen Gesellschaft, ohne Straf-
recht gibt es diese nicht. Heute wird Straf-
recht aber eher als prima ratio oder gar als 
sola ratio und nicht mehr als ultima ratio 
angesehen. Werden jedoch immer mehr 
gesellschaftliche Aufgaben dem Strafrecht 
überwiesen, ist dies zum Scheitern verur-
teilt. Denn Gesellschaftspolitik, die sich auf 
Strafrecht konzentriert oder gar beschränkt, 
ist zum Misslingen verurteilt.60 Die Proble-
matik Zwangsheiraten ist daher aus einem 
Blickwinkel der davon Betroffenen zu re-
geln, sei dies mit Beratung, Unterstützung 
und Prävention, in die auch die Eltern ein-
zubeziehen sind, sei dies aber auch durch 
gesetzliche Maßnahmen, nicht aber mit Ver-
schärfungen im Strafrecht.

IX.	Flankierende Maßnahmen zum 
neuen Bundesgesetz 

Am 14. September 2012 beschloss der Bun-
desrat als flankierende Maßnahme zum neu-
en Bundesgesetz über Maßnahmen gegen 
Zwangsheiraten, ein fünfjähriges Programm 
mit dem Ziel, die Zusammenarbeit unter Be-
ratungsstellen, Berufsleuten und Schulen zu 
verstärken und Lücken bei Prävention, Be-
ratung, Schutz und Schulung zu schließen. 
Das Programm sieht vor, dass innerhalb von 
fünf Jahren in allen Regionen funktionieren-
de „Netzwerke gegen Zwangsheirat“ ent-
stehen, in denen Lehrpersonen, Berufsleute 
und Beratungsstellen im Bereich Häusliche 
Gewalt und Integration zusammenarbeiten 
und sich regelmäßig austauschen. Ziel ist es, 
über die verbesserte Zusammenarbeit dafür 
zu sorgen, dass für die unterschiedlichen 
Kategorien möglicher Opfer und zwangs-
ausübenden Personen Angebote und Maß-
nahmen zur Prävention entwickelt werden. 
Opfer sollen zudem auf bessere Beratung 
und größeren Schutz zählen können, in 
dem für sie beispielsweise Plätze in Frauen-
häusern zur Verfügung gestellt werden. Der 
Bundesrat setzt in den Jahren 2013 bis 2018 
insgesamt zwei Millionen Franken für das 
Programm „Bekämpfung Zwangsheirat“ 
ein.61

Das Programm „Bekämpfung Zwangs-
heirat“ stützt sich auf die Untersuchung 
„Zwangsheiraten in der Schweiz: Ursa-
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jedoch den von Zwangsheirat Betroffenen 
wenig. Wichtig sei jedoch, dass auch eine im 
Ausland durchgeführte Zwangsheirat straf-
rechtlich verfolgt werden könne.78 

Dagegen ist die Schaffung eines eigenstän-
digen Wiederkehrrechts für die auslän-
dischen Opfer von Zwangsheirat, die von 
der Rückkehr nach Deutschland abgehal-
ten werden, von zentraler Bedeutung. Das 
eigenständige Wiederkehrrecht gilt inner-
halb von drei Monaten nach Wegfall der 
Zwangslage und ist spätestens bis vor Ab-
lauf von fünf Jahren geltend zu machen. Hat 
sich die ausländische Person vor ihrer Aus-
reise acht Jahre rechtmäßig in Deutschland 
aufgehalten und sechs Jahre eine Schule in 
Deutschland besucht, erhöht sich das Wie-
derkehrrecht auf zehn Jahre.79

Des Weiteren ist die Antragsfrist zur Aufhe-
bung der Ehe im Bürgerlichen Gesetzbuch 
von einem auf drei Jahre verlängert worden 
und zwar zwecks Verminderung des An-
reizes zur Eingehung einer Scheinehe.80 Bei 
der Erhöhung der Ehebestandszeit auf drei 
Jahre besteht nun jedoch die Gefahr, dass 
durch diese Regelung die Abhängigkeit der 
Opfer von Zwangsheiraten von ihrem Ehe-
partner erhöht wird.

Ins Aufenthaltsgesetz sind drei weitere Be-
stimmungen aufgenommen worden: Eine 
Ausländerbehörde ist explizit verpflichtet, 
vor Verlängerung einer Aufenthaltserlaub-
nis festzustellen, ob die ausländische Person 
ihrer Pflicht zur Integrationsteilnahme nach-
gekommen ist.81 Daneben sind Datenüber-
mittlungsregelungen im Zusammenhang 
mit der Durchführung von Integrationsmaß-
nahmen, die in der Integrationsverordnung 
enthalten sind, neu im Aufenthaltsgesetz 
geregelt.82 Im Interesse von Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerbern und geduldeten 
Personen wird für diese Personengruppen 
die Möglichkeit einer Ausnahme von der 
räumlichen Beschränkung in Fällen der 
Ausübung einer Beschäftigung, des Schul-
besuchs, der Ausbildung und des Studiums 
geschaffen.83

Aus Opfersicht kann festgehalten werden, 
dass insbesondere die Verankerung des 
Rückkehrrechts von bis zu fünf Jahren re-
spektive von bis zu zehn Jahren gutzuheißen, 
dagegen die Erhöhung der Ehebestandszeit 
abzulehnen ist. Ersteres kann auch verglei-
chend mit der neuen Lösung in der Schweiz 
als Vorteil genannt werden, zweiteres als 
Nachteil. In beide Strafgesetzgebungen sind 
Verschärfungen aufgenommen worden, was 
aus Opfersicht klar abzulehnen ist. 

sonaler Gewalt betroffenen Mädchen und 
Frauen. Dies wird inzwischen gesellschaft-
lich anerkannt und politisch gefördert. 
Problematisch erscheint uns die Thematik 
auf der diskursiv geführten Ebene, bei der 
die Anerkennung der strukturellen Veran-
kerung von Gewalt in hierarchische Ge-
schlechterverhältnisse meist ausgeblendet 
wird. Durch die Fokussierung auf Gewalt 
gegen Mädchen und Frauen mit Migrati-
onshintergrund sowie Zwangsverheiratung 
und Ehrenmorde, besteht die Gefahr der 
Instrumentalisierung der Betroffenen und 
fördert die Abgrenzung von Mehrheitsge-
sellschaft.“73

„Durch die sehr einseitige Darstellung in 
den Medien und die Gleichstellung von ar-
rangierter Ehe mit Zwangsheirat der selbst-
ernannten türkischen Expertinnen hat sich 
eine Voreingenommenheit muslimischer El-
tern gegenüber entwickelt, die wir sowohl in 
der deutschen Bevölkerung als auch in der 
‚Fachwelt’ antreffen. Hierdurch kommt es 
allgemein zu der Einschätzung, Islam und 
Zwangsehe gehören zusammen, wodurch 
die Vorbehalte den Muslimen gegenüber 
‚berechtigterweise’ verstärkt werden. ... die 
öffentliche Fokussierung auf die Muslime 
ist kontraproduktiv, bzw. schafft neue Pro-
bleme.“74

Abschließend soll die Situation der Zwangs-
heirat, wie sie in Deutschland gesetzlich 
geregelt ist, zusammenfassend und verglei-
chend dargelegt werden.75 

XI.	Deutschland

Das Gesetz zur Bekämpfung der Zwangshei-
rat und zum besseren Schutz der Opfer von 
Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer 
aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschrif-
ten (ZwHeiratBekG) ist in Deutschland am 
1. Juli 2011 in Kraft getreten.76 

Im Strafgesetzbuch wurde ein eigenstän-
diger Straftatbestand gegen Zwangsheirat 
geschaffen, wobei die Nötigung zur Einge-
hung einer Ehe mit einer Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft 
wird. Bestraft wird ebenso, wer das Opfer 
in ein Gebiet außerhalb von Deutschland 
bringt oder davon abhält, von dort zurück-
zukehren.77 

Da nach Meinung vieler im Falle einer dro-
henden Zwangsheirat eher selten eine An-
zeige gegen die eigenen Eltern eingereicht 
wird, habe die Einführung eines eigenstän-
digen Straftatbestands sowie die Herauf-
setzung des Strafmaßes eher einen abschre-
ckenden Charakter für die Familie, bringe 

Gewalt basiert auf einem individuellen, 
Zwangsheiraten auf einem normativen 
und kollektiven Charakter. Bei Häuslicher 
Gewalt sind in rund 80 Prozent der Fälle 
Frauen, bei Zwangsheiraten sind beide Ge-
schlechter betroffen. Zudem sind in rund 
80 Prozent der Fälle von Häuslicher Gewalt 
Männer Täter, bei Zwangsheiraten sind hin-
gegen sowohl Frauen als auch Männer Täte-
rinnen und Täter.68

Aus Opfersicht ist es wichtig, dass diese bei-
den Problematiken und damit auch deren 
Opfer für sich je ernst genommen werden, 
damit den jeweilig davon Bedrohten und Be-
troffenen auch tatsächlich geholfen werden 
kann, dies insbesondere auch, weil die Ant-
worten auf Zwangsheiraten und Häusliche 
Gewalt nicht die gleichen sind respektive 
nicht sein können.

Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang 
mit Zwangsheiraten bezieht sich auf kul-
turalisierende Konnotationen: Während 
in älteren Debatten und früheren Untersu-
chungen der Blick entweder in erster Linie 
auf Kindsverheiratungen oder auf Fragen 
wie Eheverhalten von Migrantinnen und 
Migranten und transnationalen Eheschlie-
ßungen lag, wird in den letzten Jahren viel-
fach ein interner Zusammenhang zwischen 
Zwangsheiraten und Schlagwörtern wie 
Islam, Ehre und Kultur hergestellt: Gewalt 
wird vor diesem Hintergrund traditionsbe-
dingt interpretiert und in der Kultur, Ehre 
und Religion bestimmter Migrantengemein-
schaften verortet, wobei Kultur in der Regel 
auf nationale oder auch ethnische Herkunft 
reduziert und mit bestimmten Charakter-
zügen belegt wird. Damit wird auch eine 
Verknüpfung von Sexismus und Gewaltbe-
reitschaft von Migrantinnen und Migranten 
vorgenommen69 – und das nicht nur in der 
politischen Debatte. Dieser Blickwinkel fin-
det sich insbesondere auch in Publikationen, 
beispielsweise von Ayaan Hirsi-Ali70 oder 
Necla Kelek71 sowie in Stellungnahmen von 
Alice Schwarzer, in denen die Problematik 
Gewalt gegen Frauen im Endeffekt als an-
timuslimische und immigrantenfeindliche 
Tendenz ausgelegt werden muss.72

In der Untersuchung von Mirbach/Schaak/
Triebl wurden von befragten Einrichtungen 
vor allem die Befürchtung einer kulturali-
sierenden Perspektive und einer einseitigen 
Zuschreibung von Gewaltphänomenen auf 
Personen mit Migrationshintergrund be-
nannt:

„Es besteht die Notwendigkeit von Schutz 
und Unterstützung für von direkter per-
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und in der Bevölkerung als besonders be-
drohlich angesehen werden, liegt Düssel-
dorf eher im oberen Mittelfeld. In Bezug 
auf Körperverletzung waren im Jahr 2010 
Frankfurt oder Freiburg z.B. weitaus stärker 
belastet. Und im Fall der Raubdelikte auf 
Straßen, Wegen und Plätzen waren es Ham-
burg und Dortmund. Gleichwohl, was aus 
der Perspektive der Entwicklung hier von 
besonderem Interesse ist: in Düsseldorf sind 
auch die Delikte vom längerfristigen Anstieg 
betroffen, die mit Gewalt und Gewaltandro-
hung verbunden sind und die Bürger beson-
ders beunruhigen. 

So stieg die Häufigkeitszahl für „gefährliche 
und schwere Körperverletzung“ von 197 
im Jahr 1998 auf 234 im Jahr 2004 und er-
reichte 2009 den Wert 254. Dies entspricht 
einem Anstieg von nahezu 30 %. Einen eher 
gebremsten Anstieg kennzeichnet die Ent-
wicklung der Häufigkeitszahl für „ Raub
überfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen“. 
Diese stieg von 83 im Jahr 1998 auf 112 
im Jahr 2006. Seitdem ist sie wieder leicht 
gesunken und lag 2009 mit einem Wert 
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Paradoxien der Kriminalitätsfurcht
Welchen Stellenwert haben Kriminalitätsrisiken, Medienberichterstattung und 
generalisierte Ängste für die Veränderungen des lokalen Sicherheitsgefühls in der 
Bevölkerung?

Karl-Heinz Reuband

von 81 praktisch auf dem gleichen Niveau 
wie 1998. Im Gegensatz zu diesen Delikten 
nahm die Häufigkeitszahl für Einbruch in 
Wohnungen bis vor kurzem kontinuierlich 
ab: von 530 im Jahr 1998 auf 384 im Jahr 
2004 und schließlich auf 285 im Jahr 2007. 
Das entspricht nahezu einer Halbierung der 
Ausgangszahlen. Seit 2007 jedoch ist wieder 
ein Anstieg zu verzeichnen, 2009 belief sich 
die entsprechende Zahl auf 386 – was einem 
Zuwachs von rund einem Drittel entspricht. 

Was bedeutet diese Entwicklung für das 
Kriminalitätserleben und damit auch für 
die Lebensqualität der Bürger? Spiegelt sich 
die überproportional hohe Kriminalitäts-
belastung in einer ausgeprägten Krimina-
litätsfurcht wider, leben viele in Angst und 
Schrecken und sind in ihrer Lebensführung 
massiv beeinträchtigt? Und ist die Furcht 
in all den Jahren, in denen die polizeiliche 
Kriminalstatistik hohe Zuwachsraten do-
kumentierte, parallel dazu gestiegen? Die 
Frage ist mehr als nur von lokalem Inte-
resse, an ihr kann allgemein das Verhältnis 
von objektiver Bedrohung und Risiken auf 

I.	 Einleitung

Die jüngst veröffentlichten Zahlen des Bun-
deskriminalamtes für 2011 zeigen: Düssel-
dorf ist unter den deutschen Großstädten 
in der Kriminalitätsbelastung inzwischen 
auf Platz 2 aufgerückt. An erster Stelle steht 
nach wie vor Frankfurt mit 16.137 Delikten 
pro 100.000 Einwohner, gefolgt von Düssel-
dorf mit 15.130 und Köln mit 14.838. Dass 
Düsseldorf einen der Spitzenplätze in der 
Kriminalstatistik einnimmt, ist nicht neu: in 
den Jahren zuvor war Düsseldorf schon wie-
derholt an 3. oder 4. Stelle der unsicheren 
Städte platziert gewesen. Und wenn man 
den Zeitverlauf der letzten 20 Jahre betrach-
tet, kann man erkennen, dass die Stadt seit 
längerem – wenn auch nicht immer geradli-
nig – einen Anstieg in der Kriminalitätsbela-
stung durchlief. Demgegenüber stagnierten 
oder sanken die entsprechenden Zahlen auf 
bundesweiter Ebene (Bundeskriminalamt 
1990ff.).

Die Spitzenpositionierung von Düsseldorf 
gilt nicht für alle Delikte. Im Hinblick auf 
die Delikte, die mit Gewalt verbunden sind 
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